
Behörde 3 

Polizeipräsidium Köln vom 26.03.2014  

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Checkliste zur städtebaulichen Kriminalprävention wird Investoren, 
Bauträgern, Architekten und Bauherrn zur Kenntnis gegeben, auf das 
kostenlose Beratungsangebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
wird hingewiesen. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 4 

Geologischer Dienst NRW, Landesbetrieb vom 26.03.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 0, besondere Maßnahmen 
müssen nicht getroffen werden. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 5 

Wupperverband vom 27.03.2014 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme verweist auf die folgende Stellungnahme vom 
10.07.2012: 
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Stellungnahme vom 10.07.2012 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Problematik der Entwässerung ist bekannt und Gegenstand von 
Untersuchungen und Abstimmungen aller zuständigen Beteiligten. 

Die äußere Erschließung des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der 
Entwässerung schwierig, aber technisch möglich. Vor Abschluss des 
Erschließungsvertrages müssen die Maßnahmen abgeklärt werden, wie 
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z. B. zusätzlicher Kanalstauraum oder die Optimierung der Drosselung 
des Regenrückhaltebeckens An der Lichtenburg. Zusätzlich können 
ggf. weitere technische Umbauarbeiten am Driescher Bach (außerhalb 
des Plangebietes) notwendig werden. 

Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) haben zum 
Bebauungsplan unter B 6 ebenfalls Stellung genommen: 

Es sind neue Schmutzwasserkanäle zu bauen. Bei den TBL stehen für 
die äußere Erschließung Mittel mit dem Projekt PK 702.0.697 – Am 
Steinberg Erschließung B-Plan 183/III, SW Mittel für die Planung und 
den Bau von SW-Kanälen ab 2015 zur Verfügung.  

Aufgrund der umfangreichen Voruntersuchung wurde deutlich, dass 
eine ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist. 
Demnach ist das komplett anfallende Niederschlagswasser abzuleiten 
und entsprechend sind RW-Kanäle zu bauen.  

Das Niederschlagswasser soll in den Driescher Bach bzw. in das Re-
genrückhaltebecken „An der Lichtenburg“ abgeleitet werden. Bei den 
TBL stehen für die äußere Erschließung Mittel mit dem Projekt PK 
702.3.005 – Am Steinberg B-Plan 183/III Mittel für die Planung und den 
Bau von RW-Kanälen ab 2015 zur Verfügung.  

Es sind auch die Belange des Erlasses des Landes NRW zu "Anforde-
rungen an die Niederschlagswasserentwässerung im Trennverfahren" 
zu berücksichtigen, wobei davon auszugehen ist, dass auf Grund der 
Struktur der Bebauung keine Vorbehandlung des Niederschlagswas-
sers nötig wird. Bei den TBL stehen für die Niederschlagswasserbe-
handlung Mittel mit dem Projekt PK 702.4.050 – Am Steinberg (24.46) 
RW-Einleitung Mittel für die Planung und den Bau von SW-Kanälen ab 
2015 zur Verfügung. 

Aufgrund dieses Sachstandes betrachten die TBL die Entwässerung 
des Plangebiets als gesichert. 

Bei der weiteren technischen Planung erfolgt selbstverständlich die Be-
teiligung und Abstimmung des Wupperverbands und der Unteren Was-
serbehörde. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde 6 

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR vom 04.04.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird an den dargestellten Sach-
verhalt redaktionell angepasst. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Ob und wieweit innerhalb des Gebäudes noch eine genehmigte ge-
werbliche Nutzung ausgeübt wird, ist zurzeit nicht feststellbar. Die bis-
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herige genehmigte Nutzung als Einzelhandel erscheint jedoch nicht 
ausgeübt zu werden (Stand 07.07.2014).  

Die Begründung zum Bebauungsplan verweist ausdrücklich auf die 
möglichen gewerblichen Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet:  

„Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) dienen vorwiegend dem Woh-
nen. Darüber hinaus sind weitere, das Wohnumfeld ergänzende Nut-
zungen zulässig, die der Versorgung des Gebiets dienen wie z. B. Lä-
den, Gastronomie, nicht störende Handwerksbetriebe. Auch wenn das 
Entwurfskonzept keinen ausdrücklichen Standort für solche Nutzungen 
vorgibt, ist es denkbar und möglich, dass sich entlang der Straße „Am 
Steinberg“, wie im südlichen Bestandsbereich ursprünglich vorhanden, 
kleinere Läden, Handwerker oder Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Wohnen ansiedeln.“  

Sollten die ursprünglichen Nutzungen wieder aufgenommen werden, ist 
es bauordnungsrechtlich zu prüfen, inwieweit für diese Nutzungen Ge-
nehmigungen oder Bestandschutz vorliegt oder ob Nutzungsänderun-
gen beantragt werden müssen. Die Zulässigkeit von neuen Nutzungen 
oder Nutzungen die einem eventuellen Bestandschutz nicht unterliegen, 
sind unter dem Aspekt der bauplanungsrechtlichen Ausweisung des 
allgemeinen Wohngebiets zu prüfen.  

Festsetzungen für Maßnahmen des passiven Lärmschutzes entbehren 
im derzeitigen Zustand der Grundlage und sind im Übrigen für Schutz 
gegen Gewerbelärm planungsrechtlich nicht zulässig. Hier ist das Prin-
zip des aktiven Lärmschutzes an der Lärmquelle auf der Grundlage der 
Technischen Anweisung Lärm (TA-Lärm) anzuwenden. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche beziehen sich ausschließ-
lich auf den Verkehrslärm und haben ebenfalls keinen Belang beim 
Immissionsschutz für Gewerbelärm. 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

 


